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Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung zum 
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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Pudagla (Entscheidung) 04.07.2022 Ö

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla beschließt, die Eilentscheidung 
des Bürgermeisters vom 13.06.2022 über den 1. Nachtrag - Los 4 - Dacharbeiten 
für die Erweiterung der Kindertagesstätte in der Gemeinde Pudagla gem. § 39 
Abs. III S. 4 Kommunalverfassung M-V zu genehmigen.

Sachverhalt
Siehe beigefügter Nachtragsbegründung vom Ingenieurbüro D. Neuhaus und 
Partner GmbH aus Anklam.

Nachweis der Dringlichkeit:

Die Baumaßnahme muss bis Ende September fertiggestellt werden, damit eine 
fristgerechte Abrechnung sichergestellt werden kann. 

Als Bürgermeister treffe ich gem. § 39 III S. 3 KV folgende Eilentscheidung:

Der Nachtrag Nr. 1 zum Los 4 - Dacharbeiten für die Erweiterung der 
Kindertagesstätte Kückenhorst wird bestätigt. 

Finanzielle Auswirkungen
 
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG 

IM LFD. HH-JAHR
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

  2.930,60 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja 
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja 
Förderung 00,00 €   
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 36500.09602001
Beiträge 00,00 €   
 



Anlage/n
1 1. Nachtrag (nichtöffentlich)

        
Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. 
Zahl d. 

Mitglieder
Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
Pudagla 7


	Vorlage

